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Gesellschaftsvertrag

der

MUT  Academy  gemeinnützige  GmbH

("Gesellschaft")

§1

Firma  und  Sitz

(1)  Die  Gesellschaft  ist  eine  gemeinnützige  GmbH  unter  der  Firma

MUT  Academy  gemeinnützige  GmbH

(2)  Die  Gesellschaft  hat  ihren  Sitz  in  Hamburg.

§2

Gegenstand  des  Unternehmens

(1)  Gegenstand  des Unternehrnens  der Gesellschaft  ist die Förderung  der Erziehung,

Volks-  und  Berufsbildung  sowie  die  Jugendhilfe  durch  Förderung  der  Ausbildungs-

und  Arbeitsfffigkeit  von  Jugendlichen  sowie  der  Unterstützung  Jugendlicher  beim

Übergang  von  der  Schule  in  den  Beruf.

(2)  Der  Satzungszweck  wird  insbesondere  verwirklicht,  indem  die  Gesellschaft

*  Lerncamps,  Seminare  und  Coachings  organisiert  und  durchführt,  um  Schüler:in-

nen  des 9. und  10.  Jahrgangs  bei  der  Suche  nach  einem  passenden  Ausbildungs-

platz  und  dem  schrittweisen  Übergang  in  die  Arbeitswelt  zu  begleiten  und  zu  un-

terstützen,

*  Ehrenamtliche  bereitstellt  und  ausbildet,  deren  Aufgabe  es ist,  den  jungen  Men-

schen  bei  der  Suche  nach  einem  passenden  Ausbildungsplatz  zu  untersfützen,

*  Erwachsene  ausbildet,  die  das pädadgogische  Konzept  der  MUT  Academy  multi-

plizieren

(3)  Die  Gesellschaft  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeiru'iützige  Zwecke  im

Sinne  des Abschnitts  "Steuerbegünstigte  Zwecke"  der  Abgabenordnung.  Sie  ist  selbst-

los  tätig  und  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftlichen  Zwecke.

(4)  Die  Mittel  der  Gesellschaft  dürfen  nur  für  satzungsmäßige  Zwecke  verwendet  werden.

Die  Gesellschafter  dürfen  keine  Gewinnanteile  und  in ihrer  Eigenschaft  als Gesell-

schafter  auch  keine  sonstigen  Zuwendungen  aus  Mitteln  der  Gesellschaft  erhalten.  Bei

ihrem  Ausscheiden  oder  bei  Auflösung  der  Gesellscha'ft  oder  bei  Wegfall
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steuerbegünstiger  Zwecke  erhalten  sie nicht  mehr  als ihre  eingezahlten  Kapitaleinla-

gen  und  den  gemeinen  Wert  ihrer  geleisteten  Sacheinlagen  zurück.

(5)  Die  Gesellschaft  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  der  Gesellschaft

fremd  sind,  oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigen.  Den  Ge-

schäftsführern  können  im  Rahmen  der  finanziellen  Möglichkeiten  der  Gesellschaft  die

notwendigen  Auslagen  und  Aufwendungen  ersetzt  werden.  Für  den  Zeitaufwand  kann

die Gesellschafterversammlung  eine  in ihrer  Höhe  angemessene  Vergütung  beschlie-

ßen.

§3

Stammkapital  und  Geschäftsanteile

(l)  Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR  25.000,00  (in  Worten:  fünfundzwan-

zigtausend  Euro).

(2)  Mehrere  Geschäftsanteile  eines Gesellschafters  können  nicht  zusarnmengelegt  Wer-

den, es sei denn,  dies wäre  zum  Zwecke  einer  Kapitalherabsetzung  erforderlich.  Im

Falle  einer  Kapitalerhöhung  dürfen  lediglich  Geschäftsanteile  im  Nennwert  von  je-

weils  einem  Euro  ausgegeben  werden.  Eine  Änderung  dieses  Absatzes  (2)  ist  nur  mit

Zustimmung  aller  Gesellschatter  möglich.

(3)  Im  Interesse  des langfristigen  Bestands  der  Gesellschaft  ist  das Gesellschaftsvermögen

in seinem  Wert  zu erhalten.

§4

Dauer  der  Gesellschaft  und  Geschäftsjahr

(1)  Die  Gesellschaft  ist  ftir  unbestimrnte  Zeit  errichtet.

(2)  Das Geschäftsjahr  der  Gesellschaft  beginnt  am 1. September  eines  Jahres  und  endet

am 31. August  des Folgejahres.

§5

Geschäftsführung

(1)  Die  Gesellschaft  hat einen  oder  mehrere  Geschäftsführer

(2)  Die  Bestimmung  der Anzahl  der Geschäftsführer  sowie  deren  Bestellung  und  Abbe-

ru'fung  und  der  Abschluss,  die  Änderung  und  die  Beendigung  der  Anstellungsverträge

erfolgen  durch  die  Gesellschafterversamrnlung.  Geschäftsführer,  die  zugleich  Gesell-

schafter  sind,  können  nur  aus wichtigem  Grund  abberufen  werden.
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(3)  Die  Geschäftsführer  sind  verpflichtet,  die  Geschäfte  der  Gesellschaft  in  Übereinstim-

mung  mit  dem  Gesetz,  mit  diesem  Gesellschaftsvertrag,  mit  den  Beschlüssen  der  Ge-

sellschafter  sowie  gegebenenfalls  mit  einer  von  der  Gesellscha:tterversainm1ung  be-

schlossenen  Geschäftsordnung  für  die Geschäftsführung  zu fifören.  Sie haben  dabei

der  ideellen  Ausrichtung  der  Gesellschaft  in  besonderem  MaJ3e  Rechnung  zu  tragen.

(4)  Die  Geschäftsführer  bedürfen  für  alle  Geschäfte,  die über  den gewöhnlichen  Ge-

schä'ftsbetrieb  der  Gesellscha'ft  hinausgehen,  sowie  für  Geschäfte,  welche  die  Gesell-

schafterversamrnlung  in  der  Geschäftsordnung  für  die  Geschä:ttsführung  festlegt,  der

vorherigen  Zustimn'iung  der  Gese1lschafterversammlung.

(5)  Die  Geschäftsführer  sind  verpflichtet,  unverzüglich  nach  Wirksamwerden  jeder  Ver-

änderung  in  den  Personen  der  Gesellschafter  oder  des Umfangs  ihrer  Beteiligung  eine

von  ihnen  unterschriebene  aktuelle  Gesellschafterliste  zum  Handelsregister  einzu-

reichen,  es sei denn  ein  Notar  hat  an den  Veränderungen  mitgewirkt.  Für  die  Mittei-

lungspflichten  der  Gesellschafter  gilt  § 16  dieses  Gesel1schaftsvertrages.  Nach  Auf-

nahme  der  geänderten  Gesellschafterliste  im  Handelsregister  haben  die  Geschäftsfüh-

rer  allen  Gesellschaftern  unverzüglich  eine  Abschrift  der  aktuellen  Gesellschafterliste

zu  übersenden.

(6)  Die  vorstehenden  Absätze  (1)  bis  (5)  gelten  für  Liquidatoren  entsprechend.

§6

Vertretung  der  Gesellschaft

(l)  Ist  nur  ein  Geschäftsfiförer  bestellt,  so vertritt  dieser  die  Gesellschaft  allein.  Sind  meh-

rere  Geschäftsführer  bestellt,  wird  die  Gesellscha'ft  durch  zwei  Geschäftsführer  ge-

meinschaftlich  oder  durch  einen  Geschäftsführer  gemeinschaftlich  mit  einem  Proku-

risten  vertreten.

(2)  Durch  Beschluss  der  Gese11schafter:innenversammlung  karu'i  allen  oder  einzelnen  Ge-

schäftsführer:innen  im  Einzelfall  Einzelvertretungsbefiignis  erteilt  werden.  Für  ein

einzelnes  Rechtsgeschä:tt  können  die  Geschäftsführer:innen  jeweils  durch  Beschluss

der Gesellscha'fter:innenversammlung  von  Beschränkungen  des § 181 BGB  befreit

werden.

(3)  Die  vorstehenden  Absätze  (1)  und  (2)  gelten  für  Liquidatoren  entsprechend.

§7

Gesellschafterversammlung

(1)  Gesellschafterversammlungen  werden  durch  die Geschäftsführer  einberufen;  es ge-

nügt  die Einberufung  durch  einen  Geschäftsführer.  Die  Einberufung  erfolgt  durch
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eingeschriebenen  oder  persönlich  quittierten  Brief  oder  E-Mail  anjeden  Gesellschafter

unter  Angabe  von  Ort,  Tag,  Zeit  und  Tagesordnung  mit  einer  Frist  von  mindestens

zwei  Wochen;  bei  Eilbedür:ttigkeit  kann  die  Frist  angemessen  bis  auf  eine  Woche  ver-

kürzt  werden.  Für  die Fristberechnung  werden  der Tag  der Absendung  und  der Tag

der Gese1lschafterversammlung  nicht  mitgezählt.

(2)  Soweit  über  die Verhandlungen  der  Gesellschafterversammlung  keine  notarielle  Nie-

derschrift  aufgenommen  wird,  ist  über  den  Verlauf  der  Versammlung  zu Beweiszwe-

cken  (nicht  als Wirksarnkeitsvoraussetzung)  ein Protokoll  anzufertigen,  in welchem

insbesondere  Ort  und  Tag  der Versarnmlung,  die Teilnehmer,  die Gegenstände  der

Tagesordnung,  die Feststellung  des Versammlungsleiters  über  die Förmlichkeiten  der

Einberufung  und  die Beschlussfähigkeit,  alle  Anträge,  Ergebnisse  der  Abstimmungen

sowie  die gefassten  Gesellscha'fterbeschlüsse  anzugeben  sind.  Das Protokoll  ist vom

Versammlungsleiter  oder-falls  ein  solcher  nicht  bestirnmt  ist  -  von  allen  Gesellschaf-

tern  zu unterzeichnen.  Jedem  Gesellschafter  ist  innerhalb  von  einer  Woche  nach  der

Gesellschafterversarnmlung  eine  Abschrift  des Protokolls  zuzustellen.

§8

Gesellschafterbeschlüsse

(1)  Gesellschafterbesch1üsse  werden  in  Gesellschafterversamm1ungen  mit  einfacher

Mehrheit  der  abgegebenen  Stimmen  gefasst,  soweit  nicht  zwingende  gesetzliche  Vor-

schriften  eine  andere  Mehrheit  vorsehen.  Stirnmenthaltungen  gelten  als Ablehnung.

(2)  Jeder  Euro  eines Geschäftsanteils  gewährt  in der Gesellschafterversammlung  eine

Stirnme.

(3)  Sofern  keine  zwingenden  gesetzlichen  Bestimmungen  entgegenstehen,  köru'ien  im

Einverständnis  aller  Gesellschafter  Beschlüsse  auch  ohne  Einhaltung  der  gesetzlichen

und  gesel1schaftsvertrag1ichen  Vorschriften  für  die Einberufung  und  Ankündigung

von  Gesellscha'fterversammlungen  sowie  auch  außerhalb  von  Gesellschafterversarnm-

lungen  und  darüber  hinaus  in  jeder  beliebigen  Form,  auch  im  Wege  jeder  Art  von  Te-

lekornrnunikation,  mittels  E-Mail  und auch  in gemischter  Form  gefasst  werden.

Stirnmenthaltungen  gelten  in diesem  Fall  für  die Feststellung  des Beschlussergebnis-

ses als Ablehnung,  die Teilnahme  an der  Beschlussfassung  dagegen  als Einverständnis

mit der gewählten Beschlussform. 83 7 Absatz (2) findet entsprechende Anwendung
mit  der Maßgabe,  dass auch  die  Art  und  Weise  der einzelnen  Stirnmabgaben  wieder-

zugeben  ist.

(4)  Gese1lschafterbeschlüsse  können  nur  innerhalb  eines  Monats  nach  Zugang  des Proto-

kolls  angefochten  werden.  Nach  Ablauf  dieser  Frist  gelten  etwaige  Beschlussmängel

als geheilt.
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§9

Beirat

(1)  Die  Gesellschafterversammlung  kann  die Einsetzung  eines  Beirates  mit  bis  zu sechs

Beiratsmitgliedern  beschließen.

(2)  Die  Mitglieder  des Beirats  werden  von  der Gesel1schafterversai'nmlung  gewählt  und

abberufen.  Die  Amtszeit  der Beiratsmitglieder  läuft  auf  unbestirnmte  Zeit,  bis diese

abberufen  oder  durch  eine  neue  Person  als Beiratsmitglied  ersetzt  werden.  Die  Gesell-

schafterversammlung  kann  bei  der  Wahl  eine  abweichende  Amtszeit  bestirnmen.  Die

Gesellscha'fterversammlung  wählt  ein  Beiratsmitglied  zur  Vorsitzenden  des Beirats.

(3)  Der  Beirat  hat  folgende  Aufgaben:

a)  Berafüng  der  Geschä'ftsführung  der  Gesellschaft  in  allen  Angelegenheiten;

b)  Diskussion  der  Unternehmensstrategie;

c)  Streitschlichtung  in  Patt-Situationen  (Stirnmeng1eichheit)  bei  Beschlussfassungen

auf  Gese1lschafterebene.

(4)  Beschlüsse  des Beirats  werden  mit  der  einfachen  Mehrheit  der  teilnehmenden  Stim-

men  gefasst.  Jedes Beiratsmitglied  hat  eine Stimme.  Bei  Patt-Situationen  (Stimrnen-

gleichheit)  im  Beirat  hat  der  Beiratsvorsitzende  ein  Doppelstimmrecht.

(5)  Der  Beirat  soll  halbjährlich  sowie  zusätzlich  bei  Bedarf  zu Sitzungen  zusamrnenkom-

men.  Beiratssitzungen  werden  -  falls  die  Geschä'Jtsordnung  des Beirats  nichts  anderes

bestimmt  -  von  der  Geschäftsfiihrung  einberufen.

(6)  Weitere  Einzelheiten  hinsichtlich  der  Organisation,  der Beschlussfähigkeit,  der  Auf-

gaben,  Rechte  und  Pflichten  des Beirates  kann  die  Gesel1scha'fterversarnmlung  in  einer

Geschäftsordnung  fiir  den  Beirat  festlegen.

(7)  § 52 GmbHG  findet  auf  den  Beirat,  soweit  gesetzlich  zulässig,  keine  Anwendung.

§ lO

Verfügung  über  Geschäftsanteile

(1)  Verfügungen,  Belasfüngen  und  Verpf'ändungen  von  Geschäftsanteilen  bedürfen  der

vorherigen  schriftlichen  Zustirnmung  der Gesel1scha'fterversarnmlung.  Der  verfü-

gende  Gesellschafter  ist  hierbei  stirnmberechtigt.  Satz l und  2 gelten  fiir  die Einräu-

mung  oder  Änderung  eines  Nießbrauchs  oder  einer  Unterbeteiligung  sowie  die Be-

gründung  oder  Änderung  von  Treuhandverhältnissen  entsprechend.
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(2)  Das  Zustirnrnungsbedürfnis  nach  Absatz  (1)  gilt  auch  für  Abtretung  und  Belastung  von

Anspichen  aus dem  Geschäftsanteil,  insbesondere  für  Abtretung  iu'id  Belastung  des

Anspruchs  auf  Gewinnauszahlung.

§ 1l

Austrittsrecht  und  Erwerbsrecht  der  übrigen  Gesellschafter

(l)  Jeder  Gesellschafter  kann  durch  eingeschriebenen  Brief  an die Geschäftsführung  den

Austritt  aus der Gesellschaft  erklären.  Liegt  dem  Austrittsersuchen  kein  wichtiger

Grund  zugrunde,  der  einen  sofortigen  Austritt  des Gesellschafters  aus der  Gesellschaft

rechtfertigt,  gilt  für  die  Austrittserkläning  eine  Frist  von  sechs  Monaten  zum  Ende  des

Geschäftsjahres.  Ab  Zugang  der  Austrittserklärung  riföen  alle  Gesellscha:[terrechte  des

austretenden  Gesellschafters.

(2)  Die  Geschäftsführung  hat  sämtliche  Gesellschafter  unverzüglich  von  dem  Austritt  zu

unterrichten.

(3)  Mit  Zugang  der  Austrittserklärung  bei  der  Gesellschaft  steht  den  übrigen  Gesellschaf-

tern  ein  Erwerbsrecht  hinsichtlich  der  Geschäftsanteile  des austretenden  Gesellschaf-

ters entsprechend  ihrer  bisherigen  Beteiligung  zu.

(4)  Das  Erwerbsrecht  kann  nur  iru'ierhalb  von  vier  Wochen  nach  Zugang  der  Unterrichtung

nach  Absatz  (2)  ausgeübt  werden.  Die  Ausübung  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung

gegenüber  dem  austretenden  Gesellschafter  unter  schriftlicher  Benachrichtigung  der

Gesellscha:tt.  Der  Kaufpreis  für  die Geschäftsanteile  des austretenden  Gesellschafters

ist gemäß F3 2 Absatz (4) beschränkt auf den Buchwert der eingezahlten Kapitaleinla-
gen des ausscheidenden  Gesellschafters  zum  Zeitpunkt  der  Ausübung  des Erwerbs-

rechts  und  den gemeinen  Wert  seiner  geleisteten  Sacheinlagen,  soweit  diese  nicht

durch  Verlust  aufgezehrt  sind.  Der  austretende  Gesellschafter  ist verpflichtet,  seine

Geschäftsanteile  Zug  um  Zug  gegen  Zahlung  des Kaufpreises  an den  oder  die Gesell-

scha:tter  zu übertragen,  die  das Erwerbsrecht  ausgeübt  haben.

(5)  Wenn  kein  Erwerbsrecht  ausgeübt  wird  oder  wenn  die Geschäftsanteile  des austreten-

den Gesellschafters  nicht  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  dem  Tag,  an dem  allen

Gesellscha:ftern  die  Unterrichtung  nach  Absatz  (2)  zugegangen  ist,  vollständig  von  er-

werbsberechtigten  Gesellscha:[tern  erworben  wurden,  kann  die Gesellschafterver-

sarnmlung  mit  Wirkung  auf  den  Zeitpunkt  des Wirksamwerdens  des Austritt  die  Ein-

ziehung  der Geschäftsanteile  des austretenden  Gesellschafters  beschließen.  Für  die

Einziehung  gelten  § 12 und  § 13.
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§ 12

Einziehung  von  Geschäftsanteilen

(1)  Die  Einziehung  von  Geschä'ftsanteilen  ist  mit  Zustimmung  des betroffenen  Gesell-

schafters  jederzeit  zulässig.

(2)  Die  Einziehung  von  Geschä:ttsanteilen  ist  auch  ohne  Zustirnmung  des betroffenen  Ge-

sellschafters  zulässig,  wenn

a)  die  Geschäftsanteile  von  einem  Gläubiger  des Gesellschafters  gepfändet  werden

oder  sonstwie  in  diese  vollstreckt  wird  und  die  Vol1streckungsmaßnahz'ne  nicht

innerhalb  von  zwei  Monaten  seit  Beginn  dieser  MaJ3nahrne  aufgehoben  wird

oder  sich  durch  Verwertung  der  Geschäftsanteile  erledigt;

b)  über  das Vermögen  des Gesellschafters  das Insofüenzverfahren  rechtskräftig  er-

öffnet  oder  die  Eröffnung  eines  solchen  Verfahrens  mangels  Masse  abgelehnt

wird  oder  der  Gesellscha'fter  die  Richtigkeit  seines  Vermögensverzeichnisses  an

Eides  statt  zu  versichern  hat;

c)  das Insolvenzgericht  die Annahme  eines  Schuldenbereinigungsplans  im  Hin-

blick  auf  das  Vermögen  eines  Gesellschafters  gemäß  § 308  Abs.  1 Satz  1 Halb-

satz  2 InsO  bestätigt  hat;

d)  in  der  Person  des Gesellschafters  ein  wichtiger,  seine  Ausschließung  rechtferti-

gender  Grund  analog  §§ 140,  133  HGB  vorliegt;

e)  der  Gesellscha'Jter  seinen  Austritt  aus  der  Gesellscha'ft  erklärt  (§ 11).

(3)  Die  Einziehung  ist  biru'ien  drei  Monaten  nach  Kenntniserlangung  der  Gesellschaft  von

den  die  Einziehung  begründenden  Umständen  durch  die Geschä:ttsführer  in vertre-

tiu'igsberechtigter  Zahl  zu erklären.  Dem  betroffenen  Gesellschafter  steht  bei  der  Ab-

stirnmung  kein  Stimmrecht  zu. Der  Versammlungsleiter  stellt  den  Einziehungsbe-

schluss  mit  Beschlussfeststellungskompetenz  fest.

(4)  Die  Einziehung  wird  mit  der  Mitteilung  der  Einziehung  an den  betroffenen  Gesell-

schafter  wirksam.  Die  Mitteilung  erfolgt  durch  Zustellung  einer  Abschrift  des Einzie-

hungsbeschlusses  durch  eingeschriebenen  Brief.  Zu  dieser  Zustellung  ist  jeder  Ge-

schäftsführer  oder  der  Versammlungsleiter  einzeln  berechtigt.  Die  Mitteilung  kann  an-

stelle  der  Zustellung  mündlich  erfolgen,  wenn  der  betroffene  Gesellscha:[ter  in  der  Ge-

sellschafterversarnmlung,  in der  die  Einziehung  beschlossen  wurde,  anwesend  oder

vertreten  war.  Der  Gesellschafter  scheidet  mit  der  Mitteilung  der  Einziehung  mit  so-

fortiger  Wirkung  aus  der  Gesellschaft  aus,  und  zwar  unabhängig  davon,  wann  die  Ein-

ziehungsvergütung  gemäß  Absatz  (6)  gezahlt  wird.

(5)  Die  verbleibenden  Gesellschafter  können  beschließen,  dass  der  Gesellschaft  die  durch

die  Zahlung  der  Einziehungsvergütung  nach  Absatz  (6)  entstehende
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Eigenkapitalminderung  durch  Einlagen  zu erstatten  ist. Hierzu  sind  sie im  Verhältnis

ihrer  Beteiligung  am Stamrnkapital  der Gesellschaft  verpflichtet,  soweit  die  Zahlung

der Einziehungsvergütung  zu einer  Minderung  des Starnrnkapitals  führen  würde.  Die

Bestirnrnungen  des § 24 GmbHG  gelten  insoweit  entsprechend.

(6)  Der  Abfindungsanpruch  des ausscheidenden  Gesellscha'Jiers  ist  gemäß  § 2 Absatz  (4)

beschränkt  auf  den  Buchwert  seiner  eingezahlten  Kapitaleinlagen  zum  Einbringungs-

zeitpunkt  und  den gemeinen  Wert  seiner  geleisteten  Sacheinlagen,  soweit  diese  nicht

durch  Verlust  aufgezehrt  sind.

§ 13

Abtretungsverlangen  statt  Einziehung

(l)  Soweit  die  Einziehung  von  Geschäftsanteilen  nach  den  Bestimmungen  dieses  Gesell-

scha'Jtsvertrages  zulässig  ist, kann  die Gesellscha:tterversainrnlung  auch  beschließen,

dass der betroffene  Gesellschafter  seine  Geschäftsanteile  an die Gesellschaft,  an die

übrigen  Gesellschafter  entsprechend  dem  Verhältnis  ihrer  bisherigen  Geschäftsanteile

oder  an einen  oder  mehrere  zur  Übernahrne  bereite  Dritte  abzutreten  hat, und  zwar

auch  dergestalt,  dass die Geschäftsanteile  teilweise  eingezogen  werden  und  im  Übri-

gen  an die Gesellschaft,  an die  übrigen  Gesellschafter  oder  den  oder  die  von  der Ge-

sellscha:[t  bezeichnete  Dritte  abzutreten  sind.  Der  betroffene  Gesellschafter  hat  bei  der

Abstirnrniu'ig  kein  Stimmrecht.

(2)  Soweit  die  Gesellschaft  statt  der  Einziehung  der  Geschäftsanteile  deren  Abtretung  an

sich  oder  eine  von  der  Gesellschaft  bezeichnete  dritte  Person  verlangt,  gelten  die  Re-

gelungen  des § 12 Absatz  (3) und  (4) sowie  § 12 Absatz  (6) entsprechend  mit  der

Maßgabe,  dass die  Vergüfüng  für  die abzutretenden  Geschäftsanteile  von  dem  Erwer-

ber  der  Geschäftsanteile  geschuldet  wird.

§ 14

Tod  eines  Gesellschafters

(1)  Im  Falle  des Todes  eines  Gesellschafters  gehen  die betreffenden  Geschäftsanteile  auf

seine  Rechtsnachfolger  über.  Der  oder  die  Rechtsnachfolger  sind  verpflichtet,  den  Erb-

fall  der Gesellschaft  unverzüglich  anzuzeigen.

(2)  Führt  der  Eintritt  des Erbfalles  dazu,  dass ein  Geschäftsanteil  mehreren  Mitberechtig-

ten  im  Sinne  des Fg 18 Abs.  1 GmbHG  ungeteilt  zusteht,  sind  diese  verpflichtet,  durch

schriftliche  Erklärung  gegenüber  der Gesellschaft  einen  gemeinsamen  Vertreter  zur

Ausübung  ihrer  Rechte  aus dem  Geschäftsanteil  zu bestellen.  Bis  zur  Stellung  eines

gemeinsamen  Vertreters  ruhen  die  Rechte  aus dem  Geschäftsanteil.
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(3)  Die  Gesellschaft  übersendet  den  anderen  Gesellscha'ftetn  unverzüglich  eine  Kopie  der

schriftlichen  Erbfallsanzeige  nach  Absatz  (1)  Satz  2. Mit  Zugang  der  Kopie  der  schrift-

lichen  Erbfallsanzeige  steht  den  übrigen  Gesellschaftern  ein  Erwerbsrecht  hinsichtlich

der  Geschäftsanteile  des verstorbenen  Gesellschafters  entsprechend  ihrer  bisherigen

Beteiligung  zu,  es sei denn  ein  anderer  Gesellschafter,  der  Ehegatte  des verstorbenen

Gesellschafters  und/oder  eine  oder  mehrere  Personen,  mit  denen  der  verstorbene  Ge-

sellscha'fter  in  gerader  Linie  verwandt  ist,  sind  zur  Rechtsnachfolge  von  Todes  wegen

berufen.

(4)  Das  Erwerbsrecht  karu'i  nur  innerhalb  von  einem  Monat  nach  Zugang  der  Kopie  der

schriftlichen  Erbfallsanzeige  nach  Absatz  (3)  ausgeübt  werden.  Die  Ausübung  erfolgt

durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  oder  den  Erwerbern  der  Geschäftsanteile

von  Todes  wegen.  Der  Kaufpreis  für  die  Geschäftsanteile  des verstorbenden  Gesell-

schafters  ist  gemäß  § 2 Absatz  (4)  beschränkt  auf  den  Buchwert  der  eingezahlten  Ka-

pitaleinlagen  des verstorbenen  Gesellschafters  im  Zeitpunkt  der  Ausübung  des Er-

werbsrechts  und  den  gemeinen  Wert  seiner  geleisteten  Sacheinlagen,  soweit  diese

nicht  durch  Verlust  aufgezehrt  sind.  Der  oder  die  Erwerber  der  Geschäftsanteile  von

Todes  wegen  sind  verpflichtet,  die Geschä'ftsanteile  Zug  um  Zug  gegen  Zahlung  des

Kaufpreises  an den  oder  die  Gesellschafter  zu  übertragen,  die  das Erwerbsrecht  aus-

geübt  haben.

(5)  Wenn  das Erwerbsrecht  nicht  ausgeübt  wird  oder  wenn  die  Geschäftsanteile  des ver-

storbenen  Gesellschafters  nicht  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  dem  Tag,  an dem

allen  Gesellschaftern  eine  Kopie  der  schriftlichen  Erbfallsanzeige  nach  Absatz  (3)  zu-

gegangen  ist,  vollständig  von  erwerbsberechtigten  Gesellschaftern  erworben  wurde,

kann  die  Gesellschafterversammlung  die  Einziehung  der  Geschäftsanteile  des  verstor-

benen  Gesellschafters  beschließen.  Für  die  Einziehung  gelten  § 12  und  § 13.

(6)  Wenn  die  Gesellscha:[terversamm1ung  nach  Ablauf  von  weiteren  drei  Monaten  weder

die  Einziehung  beschlossen  hat  noch  die Gesellschaft  das Abtretungsverlangen  nach

§ 13 geltend  gemacht  hat,  ist  die  Gesellschaft  aufgelöst.

§ 15

Jahresabschluss  und  Gewinnveiwendung

(1)  Der  Jahresabschluss  mit  Anhang  in  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  Form  nebst  -  so-

weit  gesetzlich  erforderlich  -  dem  Lagebericht  für  das abgelaufene  Geschäftsjahr  ist

von  den  Geschäftsführern  innerhalb  der  gesetzlichen  Fristen  aufzustellen  und  -  soweit

eine  Prü:tung  gesetzlich  vorgeschrieben  ist  -  den  Abschlusspifern  zur  Prüfung  vorzu-

legen.
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(2)  Die  Geschäftsführer  haben  allen  Gesellschaftern  den  Jahresabschluss  mit  Anhang,  ei-

nen  etwaigen  Lagebericht  und  einen  etwaigen  Prüfungsbericht  des Abschlussprüfers

unverzüglich  nach  Fertigstellung  vorzulegen.

(3)  Etwaige  erwirtschaftete  Gewinne  der  Gesellschaft  müssen  für  die  in  § 2 (1)  angegebe-

nen  steuerbegünstigten  Zwecke  eingesetzt  werden.  Die  Gesellscha:tt  darf  zur  Erhaltung

ihrer  Leistungsffü'iigkeit  in dem  nach  der Abgabenordnung  vorgegebenen  Umfang

Rücklagen  bilden.

§ 16

Mitteilungspflichten  der  Gesellschafter

Jeder  Gesellschafter  ist  verpflichtet,  der  Geschäftsführung  Veränderungen  in seiner  Person

oder  seiner  Beteiligung  an der  Gesellscha'ft  schriftlich  mitzuteilen  und  nachzuweisen.  Nach-

weise  sind  durch  Urschriften  oder  beglaubigte  Abschri'Jten  zu führen.

§ 17

Liquidation

Die  Liquidation  der  Gesellschaft  erfolgt  durch  Beschluss  der  Gesellschafter.

Bei  Auflösung  oder  Aufhebung  der Gesellscha'ft  oder  bei  Wegfall  steuerbegünstigter

Zwecke  f'fült  das Vermögen  der  Gesellschaft  an den  PARITÄTISCHE  Wohlfahrtsver-

band  Hamburg  e.V.,  der  es unmittelbar  und  ausschließlich  für  gemeiru'iützige  Zwecke

zu verwenden  hat.

(3)  Beschlüsse  über  die  künftige  Verwendung  des Vermögens  der  Gesellschaft  dürfen  erst

nach  Einwilligung  des Finanzamts  ausgeführt  werden.

§ 18

Bekanntmachungen  der  Gesellschaft

Bekanntmachungen  der Gesellschaft  erfolgen  im  Bundesanzeiger  für  die Bundesrepublik

Deutschland.

§ 19

Sonstige  Bestimmungen

(1)  Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieses  Gesellschaftsvertrages  ganz  oder  teilweise  un-

wirksam  sein  oder  werden  oder  sollte  sich  in diesem  Gese1lschaftsvertrag  eine  Lücke

befinden,  so wird  hierdurch  die Gültigkeit  der übrigen  Bestirnrnungen  nicht  berührt.
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Anstelle  der  unwirksamen  Bestirnmung  ist  eine  solche  wirksarne  Bestimi'nung  zu ver-

einbaren,  die  dem  Sinn  und  Zweck  der  unwirksamen  Bestirnmung,  insbesondere  ihrer

wirtscha:[tlichen  Intention  entspricht.  Im  Falle  einer  Lücke  ist  diejenige  Bestimmung

zu  vereinbaren,  die  nach  dem  Sinn  und  Zweck  dieses  Gesellschaftsvertrages  vereinbait

worden  wäre,  hätte  man  diesen  Punkt  von  vornherein  bedacht.

(2)  Vereinbarungen  der  Gesellschafter  im  Hinblick  auf  das  Gesellschaftsverhältnis  bedür-

fen  der  Schri'ttform,  soweit  nicht  notarielle  Form  vorgeschrieben  ist.  Dies  gilt  auch  für

den  Verzicht  auf  die  Eirföaltung  dieser  Formvorschrift.

(3)  Ergänzend  zu diesem  Gesellschaftsvertrag  gelten  die  Bestimrnungen  des Gesetzes  be-

treffend  die  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung  (GmbHG)  in  der  jeweils  gelten-

den  Fassung.

(4)  Dieser  Gesellschaftsvertrag  unterliegt  dem  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.

§ 20

Kosten

Sämtliche  Gründungskosten  (Notar-,  Gerichts-  und  Bekanntmachungskosten)  tragen  die  Ge-

sellscha'fter  im  Verhältnis  ihrer  Beteiligung  am Stamrnkapital.
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NOT  ARE  AM  BALI,IND  AMM

Hiermit  bescheinige  ich, die Hamburgische  Notarin

Dr. Gesa  Beckhaus

dass  die geänderten  Bestimmungen  des  Gesellschaftsvertrages  mit  dem  Beschluss  vom

31. März  2026  über  die  Anderung  des  Gesellschaftsvertrages  und die  unveränderten  Best-

immungen  mit  dem  zuletzt  zum  Handelsregister  eingereichten  vollständigen  Wortlaut  des

Gesellschaftsvertrages  übereinstimmen.

Hamburg,  den 1. April  2026

e  /Q'  -,-  'A  7

t.ö i  C') l

Dr. Gesa  Beckhaus

- Notarin  -

DR.  RALF  xh'rscmrvsxi  DR.  FLORIAN  MöHRLE  DR.  AlEXANDER  GEBELE,  Ll.M.  (SAN  DIEGO)

DR.  GES,  BECKHjlUS,  LL.M.  (NYU)  DR.  SEBASTI,AN  BONG  DR.  MAXIMILIAN  WOLF,  Ll.M.  (TEL  AVIV)

Balliiidamm  40  20095  Hambiirg  www.notariat-balIindamm.de


